
Textliche Festsetzungen 
 
1. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie 

und der vorderen Baugrenze sind Garagen gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen 
gemäß § 14 BauNVO (ausgenommen die erforderlichen Zufahrten und Einfriedungen) 
nicht zulässig. Auf den rückwärtigen nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO mit mehr als 15 m² Grundfläche unzulässig. 

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans darf die zulässige Grundflächenzahl durch die 
Grundflächen der in § 19(4) BAuNVO bezeichneten Anlagen um maximal 30% 
überschritten werden. 

3. Pro Neubaugrundstück ist mit dem Erstbezug, spätestens jedoch mit Beginn der 
nachfolgenden Pflanzperiode (September bis März) je angefangener 200 m² versiegelter 
Fläche ein standortgerechter heimischer Laubbaum als Hochstamm, Stammumfang 
mindestens 14-16 cm (gemessen in 1 m Höhe), zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten; 
empfohlene Arten: Weide, Erle, Esche, Feldulme, Flatterulme, Stieleiche, Hainbuche, 
Winterlinde und Hochstamm-Obstbäume. 

4. Die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gemäß § 9(1)25.a) 
BauGB ist ausschließlich mit standortgerechten Laubbäumen und Sträuchern zu 
bepflanzen und dauernd zu erhalten. Empfohlene Arten: Sträucher: Salweide, Schlehe, 
Hundsrose, Haselnuss, Holunder, Eberesche, Schneeball, Weißdorn; Bäume: siehe 
textliche Festsetzung Nr. 3. 

5. Die entlang des Gewässers II.O. „Helschenfleth“ festgesetzte öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Gewässerräumstreifen“ (GR) und die an der nordöstlichen 
Geltungsbereichsgrenze festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Gewässerrandstreifen mit Entwässerungsgraben“ (GR-E) sind naturnah als extensive 
Grünfläche herzurichten und zu erhalten. Gärtnerische Nutzungen, Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Bodenverdichtungen, die Anlage von Wegen, das Aufbringen von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie die Lagerung von Materialien sind nicht 
zulässig. Innerhalb des Gewässerrandstreifens mit Entwässerungsgraben (GR-E) ist 
zusätzlich die Herstellung eines Grabens zulässig. 

6. Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Grünanlage“ (GA) sind u. a. zulässig. Die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens 
(RRB) mit unterschiedlichen Böschungsneigungen (1:1,5 - 1:5) gemäß Untersuchung zur 
Oberflächenentwässerung, das Anlegen von Wegeverbindungen mit einer Breite von 
maximal 2,00 m sowie im Randbereich eine gruppenweise Bepflanzung mit heimischen 
Sträuchern (z. B. Salweide, Weißdorn, Haselnuss, Schlehe, Hundsrose, Schwarzer 
Holunder, Eberesche, Schneeball). 

7. Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Grünanlage mit 
Entwässerungsgraben“ (GA-E) sind naturnah als extensive Grünflächen herzurichten und 
zu erhalten. Zur Grundstücksentwässerung und zur Regenrückhaltung sind Gräben gemäß 
Untersuchung zur Oberflächenentwässerung herzustellen. Das Anlegen von 
Wegeverbindungen mit einer Breite von maximal 2,00 m sowie eine einmalige Mahd pro 
Jahr ist zulässig. 

8. Die festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft sind wie folgt herzurichten und zu erhalten: 



Teilbereich 1: Anlegung eines naturnah gestalteten, leicht mäandrierenden Fließgewässers 
mit Aufweitungen und Röhrichtbeständen im Bereich der flachen Uferböschungen. 
Innerhalb des verbleibenden Grünlandbereichs kann eine Verwallung (maximale Höhe 
1,70 m) hergestellt und mit heimischen Laubgehölzen (Arten s. textliche Festsetzungen 
Nr. 4) bepflanzt werden; die Restflächen sind abschnittsweise alle 2 - 3 Jahre zu mähen, 
um dadurch die Voraussetzungen für die Entwicklung einer Biotopvielfalt zu schaffen. 
Teilbereich 2 (Ersatzfläche): siehe nebenstehenden Pflege- und Entwicklungsplan. 

9. Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Dorfplatz 
(DP) ist je Dorfplatz das Anlegen von maximal 10 öffentlichen Stellplätzen aus 
wasserdurchlässigem Material (z. B. Rasen-Gittersteine) sowie die Herstellung 
dorfplatztypischer Einrichtungen (z. B. Info-Tafel, Grillplatz) zulässig. 

10. Wegen einwirkender Verkehrsgeräusche sind die Außenwohnbereiche (Terrassen, 
Balkone) der unmittelbar am Themelner Weg gelegenen Wohngebäude an der der Straße 
abgewandten Seite anzuordnen oder durch bauliche Maßnahmen (z. B. Wand, 
Grundrissgestaltung) vor dem direkten Schalleinfall zu schützen. 

 
Örtliche Bauvorschrift mit Gestaltung 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dürfen Einfriedungen an der Grenze zur 
öffentlichen Verkehrsfläche (ausgenommen Rad-/Gehwege) nur als Mauer, Zaun oder 
lebende Hecke (keine Nadelgehölze), ggf. mit Maschendraht an der Grundstücksinnenseite, 
mit einer maximalen Höhe von 1,20 m errichtet werden. Bezugshöhe ist die Höhe des 
Straßenraums vor der Grundstücksgrenze. 


